
185 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XII. GP. 

Bericht 

des Zollausschusses 

über die Regierungsvorlage (84 der Beilagen): 
Besdtluß der Vertragsparteien des GATT be
treffend die Beibehaltung des Artikels XX 

lit. (j) 
Die Bestimmungen des Artikels XX lit. (j) des 

Allgemeinen 2011- und Handelsabkommens er
mögÜchen eine vorübergehende Lenkung des 
Außenhandels, um einem allgemeinen oder ört
lichen Mangel an Waren entgegenzuwirken, der 
sich bei außergewöhnlichen Notlagen ergeben 
könnte. 

Die Vertragsparteien faßten auf Grund einer 
Empfehlung des GATT-Rates am 20. Feber 1970 
den Beschluß, die Bestimmungen der Et. (j) bei
zubehalten, ohne die Notwendigkeit ihrer weite
ren Aufrechterhaltung künftig noch zu über
prüfen. 

Dieser Beschluß der Vertragsparteien hat ge
setzändernden Charakter, weil durch ihn eine 
im Allgemeinen 2011- und Handelsabkommen 
festgesetzte Frist abgeändert wird; er bedarf da-

- her nach Art. 50_ A'hs. 1 Bundes-Verfassungsgesetz 
in der Fassung von 1929 und in der Fassung des 

Egg 
Beridltcrstatter 

Bundesverfassungsgesetzes, BGBL Nr. 59/1964, 
der Genehmigung des Nationalrates. 

Der 2011ausschuß hat die gegenständliche Regie
rungvorlage in seiner Sitzung am 30. Oktober 
1970 in Verhandlung gezogen. Nach einer Wort
meldung des Abgeordneten P f e i f e r hat der 
Ausschuß einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Genehmigung des Beschlusses zu 
empfehlen. 

Der 2011ausschuß ist der Meinung, daß in 
diesem Falle die Erlassung eines Bundesgesetzes 
- im Sinne des Art. 50 Aibs. 2 B.-VG. in der 
geltenden Fassung - zur Oberführung dieses 
Vertragsinhaltes in die innerstaatliche Rechtsord
nung nicht notwendig ist. 

Der 2011ausschuß stellt somit den A n t rag, 
der Nationalrat wolle dem Beschluß der Ver
tragsparteien des GATT betreffend die Beibehal
tung des Artikels XX lit. (j) (84 der Beilagen) 
die verfassungsmäßige Genehmigung erteiLen. 

Wien, am 30. Oktober 1970 

log. Karl Hofstetter 
Obmann 
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